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Stadt Emden 
 

  Vorlage-Nr.: 
  14-397 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Einrichtung einer Einbahnstraße ist aus Sicht der Verkehrskonferenz (Polizeibehörde PI 
Emden, Straßenbaubehörde BEE, Straßenverkehrsbehörde FD 432) nach dem Unfallbild der 
letzten Jahre nicht notwendig. Im Jahr 2000 ereigneten sich an der genannten Stelle zwar 3 
Unfälle, jedoch waren alle vom Typ Auffahrunfall. 
 

Vorgeschlagen und als ausreichend angesehen wird zur Vermeidung zukünftiger 
Auffahrunfälle die Beschilderung mit Z 209-30 "vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus" in 
der Cirksenastraße Fahrrichtung Stadtmitte vor der Einmündung in die Fürbringerstraße. 
Eine identische Regelung wurde auf Grund von Unfällen auch für die Einmündung der 
Bonsumstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung der Cirksenastraße getroffen.  
 

 

 
 


